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Das Problem 

812.21 

Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte 
 
Art. 39 Aufzeichnungspflicht 
 

4 Von einer Person, der Blut oder Blutprodukte verabreicht werden, sind 
aufzuzeichnen: 

a. der Name, der Vorname und das Geburtsdatum; 
b. das Datum der Verabreichung; 
c. die Kennzeichnung und die Herkunft des Bluts oder des Blutprodukts. 

 



Mit PDMS nichts leichter als daß..... 



Mit PDMS nichts leichter als daß..... 
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Es geht noch besser..... 
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